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Zur einheitlichen Durchflihrung der Fischseuchen-Schutzverordnung vom 24. Marz 1982 (BGBI. |
S. 382) ergehen folgende Hinweise:

1
Zu§1

1.1

Zu den Anlagen oder Einrichtungen im Sinne der Vorschrift zahlen solche, die zur Zucht, Haltung
oder Halterung von SuBwasserfischen angelegt oder eingerichtet worden sind oder hierfir ge-
nutzt werden. Gewasser, wie Seen, Flisse oder Bache, sind nur erfasst, soweit sie zur Halterung
genutzt werden.

Gartenteiche und Kleinaquarien sowie Zierfischanlagen sind nicht zu erfassen. (Auf die Definition
des Begriffs ,StiBwasserfische" in § 1 Abs. 2 Nr. 4 des Tierseuchengesetzes wird hingewiesen;
es handelt sich um Fische, die fischereilich genutzt werden).

1.2

Fur die Erfassung der vorhandenen Anlagen und Einrichtungen sind auch Angaben tber Art und
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Qualitat der Wasserversorgung, Wasserzu- und —abfliisse sowie den Einsatz von Laichfischen
anzufordern. Hinsichtlich der Betriebsart ist anzugeben, ob es sich um eine Fischzuchtanlage

(als Teichwirtschaft mit Bruthaus, mit Brut- oder Setzlingskauf, mit eigener Laichfischhaltung),
einen Mischbetrieb oder einen Abwachsbetrieb handelt.

1.3

Das Betreiben einer Anlage oder Einrichtung zur Halterung schlieBt nicht die Halterung von Spei-
sefischen in geringem Umfang zur Abgabe an den Verbraucher im Einzelhandel oder im Gastge-
werbe ein.

2
Zu§?2

2.1

Als Nachweis gelten nachpriifbare systematische Aufzeichnungen (z.B. gebundene Blicher, Lo-
seblatt-Durchschreibsysteme mit fortlaufender Nummerierung). Eintragungen haben in dauer-
hafter Weise zu erfolgen.

2.2

Ausnahmegenehmigungen nach Absatz 3 kdnnen fur die Halterung von Speisefischen im GroB-
handelsbereich zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Fische nicht zum Besatz
abgegeben werden.

3
Zu§3

3.1

Fur die Uberwachung des Transports von SiiBwasserfischen ist das Gutachten Uiber tierschutz-
gerechten Transport von Fischen — Uberarbeitete Fassung vom 19. Juni 1980 - zugrunde zu le-
gen.

3.2

Die zustandige Behorde legt die Stellen fiir den Wasserwechsel fest. Die Entsorgung des Abwas-
sers hat Uber eine Klaranlage zu erfolgen. Die Versorgung mit Frischwasser muss an einem Lei-
tungsnetz mit Trinkwasserqualitat erfolgen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Gehalt an wirk-
samem Chlor 0,3 mg/I nicht Gberschreitet. AuBerdem ist eine evtl. Gefahrdung der Fische durch
Kupfer aus langen Wasserleitungen zu vermeiden.

3.3

Zur Desinfektion der Fahrzeuge und Gerate im Sinne des Absatzes 3 haben sich Dampfstrahlge-
rate, Jodophore-Praparate zur Desinfektion von Eiern, Betriebswasser und Geraten und 3 -
5%ige Formalinlésungen sowie 2%ige Natronlauge zur Desinfektion von nichtmetallenen Gegen-
standen als geeignet erwiesen. Eine ausreichende Einwirkungszeit des Desinfektionsmittels
muss gewahrleistet sein. Auf die diesbeziiglichen Angaben der ,Liste der nach den Richtlinien
der Deutschen Veterindrmedizinischen Gesellschaft (DVG) gepruften und als wirksam befunde-
nen Desinfektionsmittel fir die Tierhaltung” wird hingewiesen.
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a4
Zu§4

4.1

Eine Verschleppung von Tierseuchenerregern wird vermieden, wenn die Abfalle tierischer Her-
kunft einschlieBlich aussortierter Eier und verendeter Fische aus Anlagen oder Einrichtungen zur
Zucht, Haltung oder Halterung von StBwasserfischen in Tierkdrperbeseitigungsanstalten oder
Abfallbeseitigungsanlagen beseitigt werden; dabei sind insbesondere die Vorschriften des Tier-
korperbeseitigungsgesetzes und des Abfallbeseitigungsgesetzes zu beachten. Im Einzelfall kann
die zustandige Behorde die Art der Abfallbeseitigung vorschreiben (§ 5 Abs. 1 TierKBG).

4.2

Vor einer Beseitigung dieser Abfalle ist durch gesonderte Lagerung bzw. Desinfektion sicherzu-
stellen, dass Tierseuchenerreger nicht verschleppt werden. Die zur Lagerung von aussortierten
Eiern und verendeten Fischen benutzten Behaltnisse / Platze sind nach erfolgter Beseitigung zu
reinigen und zu desinfizieren.

5
Zu§5

5.1
Von der Vorschrift sind nur Anlagen und Einrichtungen betroffen, in denen Fischzucht betrieben
wird oder aus denen Fortpflanzungsprodukte, Brut oder Satzfische abgegeben werden.

5.2

Bei der klinischen Untersuchung von Fischen werden duBerlich erkennbare Verdnderungen (An-
derung der Farbung, Hautlasionen, Ausfasern der Flossen, Veranderungen der Augen) sowie
Verhaltensanderungen in der Regel adspektorisch feststellbar sein.

5.3

Erforderlich werdende virologische und serologische Untersuchungen fuhrt fir das Land Nord-
rhein-Westfalen das Staatliche Veterinaruntersuchungsamt Arnsberg durch. Die Probenahme ist
in Abstimmung mit dem Staatlichen Veterinaruntersuchungsamt Arnsberg vorzunehmen. Da die
bauliche Beschaffenheit der Fischzuchtanlagen sowie die Wasserqualitat (insbesondere Tempe-
ratur, Sauerstoffgehalt, freie Kohlensaure, Sauerstoffzehrung, pH-Wert, Saurebindungsvermo-
gen, Ammoniumgehalt, Ammoniakgehalt, Eisengehalt, Nitritgehalt) wesentlichen Einfluss auf den
Gesundheitszustand der Fische haben kénnen, sind sie bei der Untersuchung bzw. bei der Er-
mittlung evtl. Krankheitsursachen mit zu berucksichtigen.

6
Zu§6

6.1
Fir die Reinigung und Desinfektion der Bruthauser und der bei der Haltung von Fischen benutz-
ten Gerate gilt Nummer 3.3 entsprechend.

6.2
Technisch gestaltete Teiche und ahnliche Einrichtungen, die allein der Haltung von Fischen die-
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nen, kdnnen — unter Beachtung der Bestimmungen des Wasserrechtes und des Naturschutz-
rechtes — wie folgt desinfiziert werden:

6.2.1

MaBnahmen bei abgelassenen Teichen:

- Ausbringen von gemahlenem Branntkalk auf den feuchten Boden in einer Menge von 0,5-1,0
kg/m?, auch auf Béschungen und Damme. Ein Wiederbesatz mit Fischen soll erst nach Einpen-
deln des Wasser auf den pH-Wert von 8 — 8,5 — meist nach vier Wochen - erfolgen.

- Sprihdesinfektion mit Sprozentigem Formalin (auf Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwen-
dung, z.B. Augen- und Atemschutz, ist zu achten).

- Chlorkalk in einer Menge von 0,25 - 0,50 kg/m? auf trockengelegte Boden.

- Physikalische MaBnahmen, wie Abflammen oder Abbrennen verwachsener Teichrander nach
Ablassen des Wassers als unterstitzende MaBnahme.

6.2.2
MaBnahmen bei nicht trockenlegbaren Teichen:
- Chlorkalk in einer Menge von 10 - 15 kg/ha Wasserflache (Fische bleiben hierbei im Teich).

Anmerkung:

Das Einbringen und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewasser und in das Grundwasser ist
nach § 3 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz eine Gewasserbenutzung und damit erlaubnispflichtig (§
2 WHG).

6.3

Fir die Reinigung und Desinfektion der Hande muissen Handwascheinrichtungen und Desinfekti-
onsmittelspender vorhanden sein. Hinsichtlich geeigneter Mittel zur Handedesinfektion wird auf
die ,Liste der nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft fir die Hygiene und Mikrobiologie
(DGHM) gepriften und als wirksam befundenen Desinfektionsmittel und Desinfektionsverfahren”
hingewiesen.

6.4

Einrichtungen zur Desinfektion des Schuhzeugs von Personen sind Desinfektionsmatten oder
Desinfektionswannen sowie andere in der Wirkung vergleichbare Einrichtungen (z.B. Spriihdes-
infektion).

7
Zu§7

Fir die Reinigung und Desinfektion der Behalter und sonstiger Gegenstande, die mit Fischen in
Berihrung kommen, gilt Nummer 3.3 entsprechend. Die MaBnahmen sind in regelmaBigen Ab-
standen durchzufihren. Die ortlichen Verhaltnisse und die Arbeitsweise der Anlage oder Einrich-
tungen oder des Betriebs sind zu bertcksichtigen.

<![if 'supportLineBreakNewLine]>

<![endif]>

MBI. NRW. 1984 S. 1430

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/1984-76

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Verwaltungsvorschriften zur Fischseuchen-Schutzverordnung RdErl. d. Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – I C 2 – 2296 – 2368 v. 12.10.1984 

